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Operationelles Programm 

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 2007-2013 (EFRE) des Landes Nordrhein-Westfalen

Leitfaden zur Qualitätssteigerung von Projekten 

Das Operationelle Programm „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 2007-2013“ (Ziel 2-Programm) will einen nachhaltigen Beitrag zu mehr Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Land Nordrhein-Westfalen leisten. Die Landesregierung hat dazu das Spektrum der Förderung weiter differenziert, um vorhandene Stärken und Wachstumspotenziale besser auszuschöpfen (z.B. im Bereich der Clusterförderung u.a. in NRW-Leitmärkten und bei diversen Dienstleistungen).  

Die Ausweitung der Förderung führt dazu, dass die Vorhaben komplexer werden, denn in Kooperations- und Verbundprojekten oder in der Infrastruktur stehen anders als in der gewerblichen Förderung eher die mittelbaren Auswirkungen (die sog. indirekten Effekte) im Vordergrund. Sie sind jedoch schwieriger zu erfassen als die direkten Effekte (Investitionssummen etc.) eines Projekts. 

Die Anforderungen an die Förderprojekte als Voraussetzung für die Erreichung der Zielsetzungen des Programms werden auf Grund der zunehmenden Komplexität somit steigen.

Im Operationellen Programm wird ausgeführt, dass es aus den Erfahrungen mit der vergangenen Strukturfondsperiode angebracht erscheint, schon während der Phase der Projektgenerierung Hilfestellungen zur Qualitätssicherung zu leisten. Bei strukturpolitisch bedeutsamen Projekten soll die Effizienz ex ante stärker als bisher durch Kosten-Nutzen-Analysen (KNA) bewertet werden, um detaillierte Informationen über die regionalen Wirkungszusammenhänge zu erhalten. 

In der Vergangenheit wurde diese Analyse nur bei Projekten mit einer Gesamtinvestitionssumme von über 50 Mio. Euro durchgeführt. Die Erfahrungen mit diesen KNA haben gezeigt, dass dieses Verfahren auch insbesondere der Qualifizierung der Projektanträge dient.

Aus diesem Grunde sollen zukünftig auch ausgewählte Projekte, die unter dem Schwellenwert von 50 Mio. Euro liegen, anhand von KNA bewertet und qualifiziert werden, um somit die Wirksamkeit und Effizienz des Gesamtprogramms zu steigern.  In der Infrastrukturrichtlinie des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms wurde festgelegt, dass für Vorhaben mit einem Investitionsvolumen von über 10 Mio. € Kosten-Nutzen-Analysen vorzulegen sind.
 

Ein Leitfaden soll den Prozess der Entwicklung hochwertiger Projekte begleiten, indem er für die bewilligenden Stellen Hinweise gibt, mit denen der Nutzen der Projekte in Bezug auf die im Operationellen Programm dargelegten zentralen Zielsetzungen optimiert werden kann.

In den Anträgen muss nachvollziehbar dargelegt sein, dass das Projekt dazu geeignet ist, die Ziele des Ziel-2-Programms zu unterstützen. Dazu bedarf es einer Projektbeschreibung, die zeigt, dass es in der Region oder in dem betreffenden Sektor besondere Chancen oder Entwicklungsengpässe gibt, die mit dem Einsatz europäischer Strukturfondsmittel zielführend und effizient genutzt bzw. behoben werden können. Gleichzeitig sind die finanziellen Auswirkungen zu erörtern und es müssen auch die mit der geplanten Investition verbundenen potenziellen Risiken bedacht und abgewogen werden. 

Gegenstand des Leitfadens ist somit eine Checkliste für zentrale Prüfelemente eines Projektes, die in einigen zentralen Aspekten einer Kosten-Nutzen-Analyse entspricht. Gegenstand der Prüfung sind: 

· die sektorale bzw. regionale Ausgangs- und Bedarfslage einschließlich einer Benennung der Stärken und Schwächen,

· die Ableitung und Definition von Projektzielen,

· das inhaltliche Konzept des Projekts,

· die finanziellen Auswirkungen des Projekts sowohl für die Erstellungs- als auch für die Nutzungsphase, in Form einer auf Jahresbasis basierenden Einnahmen- und Ausgabenrechnung,

· die sozioökonomischen Effekte im Kontext der Ziele des Operationellen Programms, 

· die Risiken in Bezug auf finanzielle und regionalwirtschaftliche Aspekte sowie

· Handlungsempfehlungen zur Optimierung der Projekte und zur Abfederung von Risiken bzw. Umkehrung von Entwicklungen, wenn die erwarteten Ergebnisse  ausbleiben.

Der Leitfaden befasst sich somit nicht nur mit den Kosten und Nutzen eines Projekts im engeren Sinne, sondern bezieht auch die Ausgangslage, die Zielfindung und Konzeptionierung ein. Er ist als ein Qualitätsmanagementinstrument zu verstehen, das alle Bausteine einer erfolgreichen Projektgenerierung und -umsetzung beinhaltet. 

In der Anlage des Leitfadens befindet sich eine Checkliste der zentralen Prüfelemente.
Inhaltlich konzentriert sich der Leitfaden auf Vorhaben der öffentlichen Infrastruktur oder gewerbliche Vorhaben unter Beteiligung öffentlicher Einrichtungen, z.B. im Bereich von Clusterprojekten. Die direkte betriebliche Investitionsförderung wird hier  ausgenommen. 

Der Leitfaden ist praxisorientiert aufgebaut. Dies bedeutet, dass für „typische“ Investitionen im Bereich der öffentlichen Infrastruktur Hinweise gegeben werden, wie eine Analyse oder Herleitung in den jeweiligen Punkten des Leitfadens aufgebaut werden kann. Dazu kommen neuere Bereiche wie die Clusterentwicklung.

Die Beispiele für Investitionsprojekte, auf die im Verlauf des Leitfadens immer wieder zurückgegriffen wird, wurden ausgewählt aus den Bereichen:

· Flächenentwicklung für KMU

· Technologische Infrastruktur/Clusterentwicklung

· Freizeit- und kulturwirtschaftliche Infrastruktur

· Städtische Infrastruktur    

Der Leitfaden wurde im Rahmen der Arbeiten für das Ziel 2-Sekretariat erstellt und kann auf Anfrage bewilligenden Stellen zur Verfügung gestellt werden. 
� 	Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm – Infrastrukturrichtlinie,  Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen vom 19.12.2007, Kap. 5.11
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